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Bundesgesetz über den Einkauf von Waren in Zollfreiläden auf Flughäfen 

Vernehmlassung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf für ein Bundesgesetz über den Ein-
kauf von Waren in Zollfreiläden auf Flughäfen Stellung nehmen zu können. Wir lehnen 
die vorgeschlagene Regelung ab, da aus unserer Sicht die Existenz von Zollfreiläden in 
Flughäfen ohnehin bereits eine Ausnahme ist, die nicht noch weiter ausgebaut werden 
sollte. Auch liesse sich eine Besserstellung der aus dem Ausland ankommenden Flug-
passagiere gegenüber den Inlandpassagieren oder den aus dem Ausland ankommen-
den Bahnpassagieren vor dem Hintergrund der Rechtsgleichheit und der Wirtschafts-
freiheit bzw. Wettbewerbsneutralität kaum rechtfertigen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 


